
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1987/4/22 86/10/0186
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.04.1987

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

B-VG Art131a;

StVO 1960 §97 Abs5;

Rechtssatz

Die Anhaltung eines Pkw's nach § 97 Abs 5 StVO bedarf keines Verdachtes der Begehung einer

Verwaltungsübertretung. Daher ist hier keine weitere Prüfung, ob der Bfr im Verdacht der Übertretung

naturschutzrechtlicher Bestimmungen stand, erforderlich.
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